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A n fra g ab e a n t w 0 r tun g 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Hof e n e d er und Genossen, 

betreffend den Erlass der Staatsanwaltschaft Wien vom 17. Juni 1957, 
teilt Bundesminister für Justiz Dr. T s c h ade k folgendes mit: 

Die Anfrage veranlasstefoich zunächst, die Staatsanwaltschaft Wien im 

Wege der Oberstaatsanwaltschaft Wien zu ersuchen, über die mit dem gegenständlichen 

Erlass verfolgten Ziele zu berichten; denn vor dem Einlangen dieser Anfrage war 

der Erlass weder meinem Ministerium noch der Oberstaatsanwalt schaft Wien noch 

mir selbst bekannt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat nunmehr berichtet, sie habe 

mit dem Erlass nur sicherstellen wollen, dass die Staatsanwälte und staatsanwalt­

schaftlichen Funktionäre j ede nfalls vor Beginn der Hauptverhandlung ihrer vor­

ge setzten Stolle berichten, wenn ein Gericht dem wegen eines Niederschlagungs­

gesuches ge stellten Antrag der A~~lagebehörde auf Abberaumung der Hauptver­
handlung keine Folge gibt. Ein solcher soforti ger Bericht ermöglich$ es der 

Justizverwaltung, gegebenenfalls unverzüglich einen Gnadenantrag beim Her.t'll"l 

Bundespräsidenten zu stell en, dessen verf~ssungsmässiges Recht auf Nieder­

schlagung von Strafverfahren nach Beendigung eines Strafverfahrens ja wirkungslos 

ist; keinesfalls sei es der Sinn de s Erlasses gewesen, die Teilnahme von Anklage­

vertretern an einer vom Gerin;Jfit angeordneten Hauptverhandlung hintanzuhaI ten. 

Ich selbst räume ein, dass der letzte Hatz des Erlasses so verstande n 

werden kann, als würde die Teilnahme von Anklagevertretern an bestimmten Haupt­

verhandlungen untersagt werden. Da der Erlass aber niemals dieseR Sinn haben 

sollte, wurde veranlasst, dass er ausdrücklich und schriftlich in dem Sinn er­

läutert werde, den die Staatsamvaltschaft Wien ihm von Anfang an zu geben beab­

sichtigt hat. 
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